
Niederntudorf, Juli 2020

Verhaltensregeln und Maßnahmen zum Infektionsschutz in den 

Räumlichkeiten der Schießsportabteilung

1. Der Schießstand ist ausschließlich zum Trainieren in der Zeit von 19 - 22 Uhr 

geöffnet.

2. Es können ausschließlich bereits aktive Schützen trainieren. Zwecks Einhaltung des 

Mindestabstandes können Schützen, welche erstmalig mit dem Schießen beginnen 

möchten, nicht trainieren.

3. Beim Betreten des Schießstandes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf 

während des Schießens abgesetzt werden. Ebenfalls kann der Mund-Nasen-Schutz 

abgelegt werden, wenn ein Sitzplatz im Gesellschaftsraum eingenommen wurde. Wird

sich in den Räumlichkeiten umher bewegt, ist der Mund-Nasen-Schutz wieder 

anzulegen.

4. Hände sind zu desinfizieren. Desinfektionsmittel ist bereit gestellt.

5. Zwecks Rückverfolgbarkeit ist sich mit Namen, Anschrift und Anwesenheitszeit in der 

ausliegenden Liste einzutragen.

6. Das eingerichtete Einbahnstraßensystem ist zu befolgen.

7. Die Sanitäranlage und der Waffenraum dürfen nur einzeln betreten werden.

8. Schießjacken und Handschuhe werden nicht zur Verfügung gestellt, da diese nicht 

entsprechend desinfiziert werden können.

9. Zwecks Einhaltung des Mindestabstandes kann nur auf drei Ständen geschossen 

werden.

10. Der Thekenbereich bleibt geschlossen. Es gibt keinen Thekendienst. Die Person, 

welche Standaufsicht hat, wird zu Beginn der Trainingszeit Getränke herausstellen. 

Diese können sich dann selbst genommen und bezahlt werden.


